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Workfare – internationale Erfahrungen und ihre Resonanz in Deutschland

Prof. Dr. Claus Reis, FH Frankfurt

1. Aktueller Ausgangspunkt der Betrachtung: Das SGB 
Zum Jahresende 2003 hat der Bundestag das SGB II verabschiedet und damit sowohl die Sozialhilfe „alten Stils“ wie auch die Arbeitslosenhilfe in einem neuen Leistungspaket verschmolzen. Für den Personenkreis, der erwerbsfähig und gleichzeitig „bedürftig“ ist, wird es zukünftig die materielle Leistung „Arbeitslosengeld II“ geben, die eine Art pauschalierter Hilfe zum Lebensunterhalt darstellt. Zur Zeit herrscht noch keine Klarheit, wie die neue Leistung ausgeführt werden wird – von den Kommunen alleine oder im Rahmen von „Arbeitsgemeinschaften“, die Sozialhilfeträger und Agenturen für Arbeit gemeinsam bilden. Klar ist aber, dass Dienstleistungen, insbesondere das „Fallmanagement“, das von „Persönlichen Ansprechpartnern“ realisiert werden soll, eine herausgehobene Stellung einnehmen sollen. Ziel dieser Leistungen ist es, dazu beizutragen, dass alle Bezieher von SGB II rasch wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Auch wenn viele Details noch offen sind, so lässt sich doch bereits absehen, dass dieses Reformpaket das System sozialer Sicherung in der Bundesrepublik neu strukturieren wird. Allerdings ist zu befürchten, dass dabei Praktiken des „Workfare“, die im anglo-amerikanischen Raum entwickelt wurden, auf die Bundesrepublik übertragen werden.

2.
Das Programm „Aktivierender Sozialpolitik“

Im berühmt-berüchtigten Schröder-Blair Papier hieß es bereits 1999 programmatisch: „Moderne Sozialdemokraten wollen das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung umwandeln“ (Schröder-Blair-Papier 1999: 14). Der Grundgedanke „aktivierender Sozialpolitik“ wurde danach in Deutschland häufig bemüht, wenn es darum ging, einen Perspektivwechsel von „passiven“ zu „aktivierenden“ Leistungen zu propagieren. Abgesehen von eingängigen Formeln wie „Fördern und Fordern“ wird aber selten systematisch dargestellt, was „aktivierende Hilfe“ konkret sein soll.

In einer Programm und Praxis „aktivierender Sozialpolitik“ in einigen Staaten der EU vergleichenden Studie kontrastieren die Soziologen van Berkel und Hornemann Moller „passive“ und „aktive Sozialpolitik“ als unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Paradigmen. „Während das Hauptziel passiver Sozialpolitik in Kategorien der sozialen Sicherung gesehen werden kann, ist es das Hauptthema aktiver Sozialpolitik, Partizipation und Aktivierung zu realisieren.“ (van Berkel und Hornemann Moller  2002: 49). 

Um dieses Paradigma zu konkretisieren, soll es im Folgenden auf das Konzept der „Wohlfahrtsproduktion“ als theoretischem Rahmen der weiteren Argumentation bezogen werden, das Franz-Xaver Kaufmann im Anschluss an Wolfgang Zapf formulierte (Kaufmann 2002).

Wohlfahrtsproduktion zielt auf die Gestaltung von individuellen Lebenslagen und wirkt als ein auf mehreren Ebenen rekonstruierbarer Prozess, der gleichzeitig den Staat, die Erwerbswirtschaft, den Wohlfahrtssektor und die Privathaushalte involviert. Der „Sozialsektor“ kann in dieser analytischen Perspektive als institutionelle Ausformung der Beziehungen zwischen den genannten Akteuren der Wohlfahrtsproduktion, als spezifische „Akteurskonstellation“ verstanden werden. Weitere analytische Kategorien der folgenden Argumentation sind die „Interventionsformen“, mit denen der Staat oder intermediäre Instanzen die individuelle Wohlfahrt zu beeinflussen versuchen und die „Steuerungsformen“, über die Aktivitäten der beteiligten Akteure koordiniert werden.

Kaufmann unterscheidet vier Typen von Interventionsformen:

· Die rechtliche Interventionsform, die sich auf den rechtlichen Status richtet und diesen verbessern will (durch Einräumung von Verfahrensrechten, durch Schutzvorschriften etc.).

· Die ökonomische Interventionsform, die – meist in rechtlicher Form – die Lebenslage in Form einer unmittelbar erfahrbaren Modifikation des verfügbaren Einkommens beeinflussen will (durch Sozialtransfers).  

· Die ökologische Interventionsform, über die Einrichtungen und Dienste geschaffen werden, die die Versorgung mit Infrastrukturmaßnahmen verbessern soll.

· Die pädagogische Interventionsform, mit der durch bildende, beratende, rehabilitative oder informative Anstrengungen die Handlungsfähigkeit von Individuen verbessert werden soll.

Wenn mit dem Übergang zu „aktivierender Sozialpolitik“ tatsächlich ein Paradigmenwechsel verbunden ist, müsste er sich im Wandel der Akteurskonstellation, an der Veränderung des Verhältnisses der Interventionsformen zueinander und in einer Neugestaltung von Steuerungsformen ablesen lassen. Dabei ist allerdings ein breites Spektrum von Möglichkeiten denkbar. So kann Aktivierung, dies zeigen van Berkel/Hornemann Moller (2002: 197-219), mit einer Intensivierung aller vier Interventionsformen einhergehen:

Auf der ökonomischen Ebene könnte das Sicherungssystem so ausgebaut werden, dass es „armutsfest“ ist und auch Formen unbezahlter Aktivitäten ermöglicht. Gleichzeitig könnten pädagogische Interventionen denjenigen Hilfestellung geben, die zur Bewältigung ihres Alltags Unterstützung benötigen. Demselben Zweck könnten ökologische Interventionen dienen, die das Spektrum von Einrichtungen und Diensten erweitern. Und nicht spricht dagegen, dass „Aktivierung“ einhergeht mit der Ausweitung von Rechten und Rechtsansprüchen, z.B. im Hinblick auf die Qualität von Dienstleistungen.

3.  „Workfare“ als Variante aktivierender Sozialpolitik

3.1

„Aktivierung“ und „Workfare“

Wenn von Aktivierung oder, eingedeutscht, von „Fördern und Fordern“ die Rede ist, muss somit konkretisiert werden, mit welchem Ziel, welchen Inhalten und welchen Methoden wer aktiviert werden soll. Hierzu liegen in der Bundesrepublik zuwenig systematisch ausgewertete Erfahrungen vor, das SGB II ist z.Z. nur Programm.

Aus diesem Grunde wird sich meine weitere Argumentation zunächst auf die „Vorbilder“ der Reform von Arbeitslosen- und Sozialhilfe beziehen, nämlich die US-amerikanische Fürsorgereform und die Neugestaltung der Arbeitsmarktpolitik in Großbritannien. 

In beiden Fällen wurden eine Reihe von Praktiken entwickelt und ausgearbeitet, die in der internationalen sozialwissenschaftlichen Diskussion als „Workfare“-Strategien zusammengefasst werden. Das grundsätzliche Merkmal beider Reformstränge war und ist es, das Ziel der „Aktivierung“ fast ausschließlich auf die Teilhabe am Arbeitsmarktgeschehen zu konzentrieren. Dahinter steht die These, dass eine Steigerung der individuellen „Wohlfahrt“ und die Inklusion in die Gesellschaft nur über die Integration in Lohnarbeit möglich ist. Diese Perspektive wird im Slogan der Fürsorgeadministration in Riverside/Kalifornien sehr gut zum Ausdruck gebracht: „a job, a better job, a career“. 

Die Untersuchung von van Berkel und Hornemann Moller macht die damit gesetzte Verkürzung der Perspektive deutlich: Es werden nur bestimmte, nämlich lohnarbeitszentrierte „Aktivierungswege“ zugelassen, andere sind versperrt. Das Ziel ist Beschäftigung und erst davon abgeleitet Inklusion. Damit ist fraglich, ob die Menschen, die aktiviert werden sollen, wirklich die Optionen wählen können, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Letzteres ist aber wichtig, da der Erfolg von Aktivierungsstrategien, dies haben die Autoren anhand von Fallstudien herausgearbeitet, davon abhängt, dass die angebotenen Tätigkeiten den Bedürfnissen und Potentialen der Klienten entsprechen (van Berkel und Hornemann Moller 2002: 208).

Unter „Workfare“ sind nach der Definition einer breit angelegten internationalen Studie „Programme oder Projekte (zu verstehen), bei denen von den Zielpersonen verlangt wird, als Gegenleistung für Sozialhilfe Arbeit zu verrichten“ (Lodemel/Trickey 2001:129). Dabei unterscheiden sich die „Workfare“-Programme, die in den 90er Jahren des 20.Jahrhunderts zuerst in den USA aufgelegt wurden, von älteren Versionen des Arbeitszwangs für Sozialhilfeempfänger. „Wo die alten Formen wenig mehr als Arbeit im Austausch für Sozialleistungen boten, schloss `New-Style Workfare´ verschiedene Arbeits- und Ausbildungsprogramme mit ein, die den WohlfahrtsempfängerInnen helfen sollten, Zugang zu regulärer Arbeit zu finden.“ (a.a.O.: 127). 

Im Kern beinhaltet „Workfare“ also eine Verschiebung staatlicher Leistungen weg von der Gewährung materieller Hilfen hin zum verstärkten Angebot von Dienstleistungen, die auf die Aufnahme einer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt hin zentriert sind, wie Beratung, Arbeitsvermittlung, Bewerbungstraining, das Angebot von Praktika, aber auch Kinderbetreuung, Drogenberatung u.ä. Die Spannbreite der „workfare“-Strategien umfasst an einem Pol die Verbesserung der Beschäftigungschancen durch Qualifizierungsangebote („humankapitalorientiertes Workfare“) und die Vermittlung in den nächstbesten Arbeitsplatz auf der anderen Seite („arbeitsmarktorientiertes Workfare“: „work first“) (vgl. Lodemel/Trickey 2000).

Direktes Ziel von „Workfare“ ist es, spürbare Verhaltensänderungen bei seinen Adressaten auszulösen. „Workfare“ begründet sich – in den USA, in Großbritannien und auch in der Bundesrepublik – nicht zuletzt aus der Unterstellung, Sozialhilfeempfänger könnten zwar arbeiten, täten dies aber nicht, da sie in einem Leben mit Unterstützung kognitiv und affektiv gefangen seien. Somit perpetuiere sich die Abhängigkeit von Sozialleistungen, zum finanziellen Schaden der Allgemeinheit und langfristig auch zum Nachteil des Hilfeempfängers  (das ist die sogenannte „Armutsfalle“). Aus dieser Behauptung
 werden zwei Strategien abgeleitet, die miteinander kombinierbar sind: die Strategie, Leistungen zu kürzen oder zu streichen, um damit einen finanziellen Zwang zur Erwerbsarbeit zu setzen, und die Strategie des „Workfare“ im engeren Sinne, nämlich den materiellen Leistungen zusätzlich oder ersatzweise Dienstleistungen gegenüberzustellen, die ihre Empfänger befähigen sollen, von der Hilfe unabhängig zu werden. Rechnet die erste Strategie mit einem scharf seinen individuellen Nutzen kalkulierenden „homo oeconomicus“, so die zweite eher mit (sub)kulturell geförderter Lethargie oder einer – durch das „alte“ Fürsorgesystem begünstigten – Bequemlichkeit und Unselbstständigkeit, die durch geeignete Maßnahmen aufgebrochen werden kann. 

Die Kombination dieser beiden Strategien schlägt sich in unterschiedlich ausgestalteten „Leistungspaketen“ nieder, die hier kurz nebeneinander gestellt werden sollen.

3.2 Das amerikanische und das britische Modell von Workfare

Beide hier betrachteten Modelle fokussieren auf den Einsatz von Case Management als dem zentralen Leistungsangebot, das letztlich die Integration in den Arbeitsmarkt realisieren soll. Dies folgt der zentralen Erkenntnis, dass Aktivierung nicht alleine auf allgemeine Programme setzen kann, vielmehr abhängig ist von der Face-to-face Interaktion zwischen dem Erbringer der Dienstleistung und ihrem Adressaten sowie der Art und Weise wie diese strukturiert ist. 

In den USA tritt Case Management (in den meisten Staaten) zunächst an die Stelle materieller Leistungen. Aufgabe der Case Manager ist es, arbeitsmarktbezogene Dienstleistungen, Jobs, oder Maßnahmen gemeinnütziger Arbeit zu vermitteln und damit die Gewährung materieller Hilfe zu vermeiden („Diversion“). Dabei wird auf Angebote von Profit- und Non-Profit-Unternehmen zurückgegriffen. Außerdem sollen die Case Manager intensiv beraten.

Es erfolgt bereits zu Beginn der Hilfebedürftigkeit intensive Betreuung, der Case Manager hat hohe Gestaltungsfreiheiten, steht aber auch unter hohem Erfolgsdruck (Re-Finanzierung des Systems durch gesparte Sozialhilfe; befristeter Bezug von TANF). 

Der durch die Befristung ins System „eingebaute“, aber auch im Verfahren selbst in Form von Sanktionen verankerte Zwang bringt die Case Manager in eine widersprüchliche Stellung zwischen Hilfe und Kontrolle, die durch patriarchalische Slogans und Erfolgssuggestionen verdeckt wird (Rolle als „teacher, preacher, friend and cop“ – Wisconsin; „a job, a better job, a career“ – Riverside). 

Ein Kernproblem ist – neben der schwachen Rechtsstellung der Klientinnen – die mangelhafte Kontrollierbarkeit der Case Manager. Ihre Entscheidungen sind weitreichend, aber Ermessensentscheidungen; verbindliche fachliche Standards fehlen ebenso wie systematische Wirkungskontrollen. Damit besteht stets die latente Gefahr einer Re-feudalisierung der Leistungserbringung. Auf komplexe Problemlagen sind die Case Manager nach eigener Aussage nur unzureichend eingestellt, deshalb kommt es – wie Evaluationsstudien belegen – zur Verkennung von Problemlagen, die nicht sofort offenkundig sind, was zu massiven Ausgrenzungserscheinungen führt. 

Case Management im Rahmen des US-amerikanischen Fürsorgesystems


Case Management im Rahmen der britischen Arbeitsmarktpolitik



In Großbritannien wird die Inanspruchnahme von Case Management, das vom „Personal Adviser“ realisiert wird, durch die Definition von Zielgruppen und den Faktor „Zeit“ gesteuert (Folie 2); außerdem erfolgt eine Spaltung in standardisierte einerseits und intensivierte, mehr bedarfsorientierte Dienstleistungen (PA im Job Centre+ bzw. in den New Deal-Programmen bzw. in den Employment Zones). Die Tätigkeit von PA im „Regelbetrieb“ des JC+ und in den Sonderprogrammen unterscheidet sich deutlich, auch wenn die Bezeichnung dieselbe ist. Damit ist die Formulierung professioneller Standards erschwert.

Der Zugang zu den Sonderprogrammen ist ebenso wie deren Ablauf verregelt, was die Willkür der CM eindämmt, außerdem wird die Praxis systematisch ausgewertet (landesweites Monitoring). Die Job Center sind öffentliche Einrichtungen, die sich an erwerbsfähige und nicht-erwerbsfähige Empfänger von Transferleistungen richten; die verschiedenen Dienstleistungen und auch das Case Management in einem Teil der New-Deal-Standorte werden von Profit- und Non-Profit-Organisationen angeboten.

Ein Problem liegt sicher in der durch das System zeitverzögerten Reaktion auf Problemlagen; der für die USA festgestellte Widerspruch zwischen Beratung und Zwang existiert auch in GB, allerdings nicht für alle Sonderprogramme (z.B. nicht für „lone parents“).

3.3
Die Ambivalenz von Case Management

In beiden hier betrachteten Fällen zeigt sich die strukturelle Ambivalenz von Case Management im Kontext von „Workfare“. „Case Management“ beinhaltet einerseits, dass viele Klienten eine intensivere Beratung oder persönliche Hilfe erhalten. In den USA und in Großbritannien wurden nämlich Fürsorgeleistungen vor den hier skizzierten Reformen völlig von sozialarbeiterischen Aktivitäten getrennt gewährt. Andererseits kann dieses Case Management leicht eine paternalistische, repressive Form annehmen, gerade wenn die – teilweise dürftigen – Hilfsangebote alternativlos sind. Einer der profiliertesten Kritiker des Workfare, der heute in Wisconsin lehrende Brite Jamie Peck, schreibt hierzu: „Wie die Philosophie von Riverside demonstriert, implizieren Workfare- Strategien, dass distanziertere Formen der Regulierung von Armut durch bürokratische Mittel ersetzt werden durch aggressives, zupackendes, paternalistisches Mikromanagement“ (Peck 2001:362) und er zitiert Lawrence Mead, einen der Apologeten dieser Strategie: “Case Management bedeutet die Verstärkung von Regeln. Die Mitarbeiter sollen ihre Klienten als Individuen behandeln, nicht als Fälle, aber hauptsächlich, um sie zu kontrollieren. Genau dies scheint stark motivierend zu sein.”(ebd.). Im Zentrum dieser Strategie steht zweierlei: die Änderung des Verhaltens, oder auch des äußeren Erscheinungsbildes (wie in Riverside, wo eine starre Kleiderordnung darüber wacht, dass sich die Programmteilnehmer sowohl den Case Managern wie ihren potenziellen Arbeitgebern auch adrett darstellen), und das Einüben der Bereitschaft zur beständigen Aktivität: Stellenanzeigen lesen, Bewerbungen schreiben, an Kursen teilnehmen, Praktika absolvieren, kurz: alles zu tun, was die Arbeitswilligkeit demonstriert. Damit werden im besten Fall „Schlüsselqualifikationen“ aufgebaut und erhalten, auch in einer Situation, in der ein „echter“ Arbeitsplatz nicht in Sicht ist. So soll die Motivation zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder Ausbildung auch dann aufrechterhalten werden, wenn der Erfolg der Bemühungen eher unrealistisch ist. “Workfare”-Strategien zielen auf eine soziale Inklusion, die über die Teilnahme am Arbeitsmarktgeschehen nicht mehr gewährleistet ist und durch die Teilhabe an materiellen Leistungen scheinbar nicht stabil genug hergestellt werden kann. Mitchell Dean, ein australischer Soziologe, schreibt hierzu: „Die Sorge um Benachteiligung und soziale Gerechtigkeit wurde verknüpft mit der Furcht vor dauerhafter Abhängigkeit von Fürsorgeleistungen und ihren Folgen. Um die Ausbildung einer „Unterklasse“ zu verhindern, verlangen die regulativen Praktiken der sozialen Sicherung, dass die Klienten an sich selbst arbeiten, damit sie bereit und fähig sind zu arbeiten, wenn sich denn die Gelegenheit hierzu ergibt.” (Dean 1995: 579) 

3.4
„Workfare“ im SGB II

Das SGB II steht unter der Programmatik des „Forderns und Förderns“, die im Hinblick auf das „Fordern“ weitgehend konkretisiert wird, während die Ausgestaltung des „Förderns“ weitgehend der Praxis überlassen bleiben soll. Im Hinblick auf Jugendliche und junge Erwachsene wurde das gesetzlich umgesetzt, was bereits im Vorfeld beschlossen war: der gänzliche Wegfall des Rechtsanspruchs auf materielle Hilfe zum Lebensunterhalt bei Ablehnung von Eingliederungsmaßnahmen wie z.B. dem Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen. Gegenüber dem geltenden Recht des BSHG wird somit der Interventionspunkt der Sanktion „nach vorne“ verlagert: nicht erst die Verweigerung zumutbarer Arbeit auf dem 1. oder 2. Arbeitsmarkt, sondern bereits die Verweigerung der Kooperation im Case Management führt zum Verlust von Ansprüchen.

Mag dieser Druck in Einzelfällen sinnvoll sein, so führt er in der augenblicklichen Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in ein strukturelles Dilemma. 

Aufgabe der Case Manager ist es u.a., die Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitswilligkeit der jugendlichen Arbeitslosen aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig verfügen sie erstens über zu wenig geeignete Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote, von denen zweitens nur ein Teil nachhaltig ist, d.h. tatsächlich eine berufliche Perspektive verspricht. Damit wird das letztendliche Scheitern der individuellen Bemühungen insbesondere benachteiligter Jugendlicher zumindest in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Dennoch soll ihre Motivation, sich weiter zu bemühen, aufrecht erhalten werden, und sei es mit der Peitsche der Sanktion. Galuske hat vor mehr als zehn Jahren das ähnlich gelagerte „Orientierungsdilemma“ der Jugendberufshilfe beschrieben (Galuske 1993), das sich jetzt verschärft gegen benachteiligte Jugendlichen wendet: verweigern sie – ein (weiteres) Scheitern ihrer berufsbiographischen Perspektiven vor Augen – die Beteiligung an Hilfevereinbarungen, deren Sinn sie nicht einsehen, so verlieren sie das Anrecht auf materielle Hilfe. 

4.
„Aktivierende Sozialpolitik“ als neues Paradigma der Wohlfahrtsproduktion - Umrisse eines neuen Sozialstaats?

Beziehen wir die Erfahrungen aus den USA und aus Großbritannien und die Vorgaben des SGB II auf das oben skizzierte Modell der „Wohlfahrtsproduktion“, dass zeigen sich deutliche Anzeichen eines ganz spezifischen Paradigmenwechsels in der Sozialpolitik, der die Potentiale des „Aktivierungsgedankens“ gerade nicht ausschöpft.. Ich möchte dies im Folgenden vor dem Hintergrund des hier besonders interessierenden Feldes der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zeigen.

· Zunächst verändern die workfare-orientierten „Aktivierungs“-Strategien die Akteurskonstellation der Wohlfahrtsproduktion. Im Bereich der Jugendhilfe haben wir es traditionell mit einer nur partiell aufeinander abgestimmten Gemengelage unterschiedlichster Institutionen und Träger zu tun, ohne dass bislang – trotz der faktischen Zentralität der öffentlichen Träger – von der Dominanz eines einzelnen Akteurs  gesprochen werden konnte. Dies wirkt sich auf benachteiligte Jugendliche auf ambivalente Weise aus: Auf der einen Seite sind sie mit einer teilweise verwirrenden Vielfalt von Unterstützungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten konfrontiert, was die Notwendigkeit von „Lotsensystemen“ virulent macht. Gleichzeitig spiegelt sich die Komplexität ihrer Lebenslage in den multiplen Zielsystemen der verschiedenen Träger: insgesamt geht es eben nicht nur um die Integration ins Berufsleben, sondern umfassender um den Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit, nicht nur um Arbeit, sondern auch um Sozialisation und Bildung. 

Gerade in Großbritannien, über weite Strecken aber auch in den USA wird der Prozess der Leistungserbringung von den öffentlichen Trägern dominiert, daneben werden profit- und non-profit Unternehmen und auch kleinere Träger als „Dienstleister“ tätig, die aber nur selten Entscheidungskompetenzen im Hinblick auf den Gesamtprozess haben. Auch nach dem SGB II wird der „Persönliche Ansprechpartner“, ob bei den Kommunen oder in den Agenturen für Arbeit angesiedelt die zentrale strategische Position einnehmen. Die bisherige Funktion der Berufsberatung, richtungsweisende Entscheidungen über Berufswege zu treffen, Assessment und Förderpläne aber den Trägern zu überlassen, wird nunmehr neu justiert, indem die Aufgabe, über Diagnose- und Assessmentverfahren und Hilfepläne die berufliche Integration zu steuern, ebenfalls Gegenstand des Fallmanagements ist. 

· Dieses Re-Arrangement der Akteurskonstellation hat Folgen für die Steuerungsformen. Die Arbeitsämter gestalten die Beziehung zu den Leistungsanbietern auf der Basis einer vorwiegend arbeitsmarktorientierten Bewertung. Die Bundesanstalt für Arbeit bedient sich für spezifische qualifikatorische oder betreuerische Dienstleistungen externer Organisationen, die sie über Auftraggeber – Auftragnehmer – Kontrakte auswählt, steuert und vergütet. Demgegenüber halten die Sozial- und Jugendämter – von spezifischen Leistungsbereichen nach den §§93 BSHG und 27 SGB VIII abgesehen – in der Regel ein pauschales Angebot sozialer Dienstleistungen bzw. spezielle Angebote für bestimmte Zielgruppen bereit, z.B. Schuldnerberatung oder „streetwork“. Diese Angebote werden mehrheitlich im Rahmen des Zuwendungsrechts finanziert, ihre inhaltliche und fachliche Ausgestaltung wird weitgehend den Anbietern überlassen. Wenn zur Angebotssteuerung auf Leistungsverträge zurückgegriffen wird, sind diese bisher eher vage.

Die Struktur der Beziehungen zwischen der Kommune und freien Trägern als Leistungsanbietern unterscheidet sich somit substantiell von der zwischen Arbeitsämtern und Beschäftigungs- oder Bildungsträgern. Mit der geplanten Reform wird jedoch das institutionelle Gefüge der Leistungsgewährung verschoben. Wenn die Agenturen für Arbeit, wie es die Absicht der Bundesregierung zu sein scheint, eine zentrale Rolle in der Ausführung des Gesetzes spielen, ist damit zu rechnen, dass die „Ausschreibungslogik“ der Bundesagentur, deren Folgen die Träger der Jugendberufshilfe seit einem Jahr schmerzlich erfahren müssen, zum Modell der Beziehungen zwischen „Persönlichem Ansprechpartner“ und den Dienstleistern werden wird. Über Ziele und Ressourcen eines relevanten Teiles der Wohlfahrtsproduktion wird dann zukünftig nach zentralen Vorgaben entschieden, die – so ist zu befürchten – ausschließlich auf Arbeitsmarkteffekte fokussieren. Damit wird die Polyvalenz lokaler Sozialpolitik zwar nicht aufgegeben, aber zugunsten der Zielsetzung „Aktivierung in den Arbeitsmarkt“ neu austariert. Damit verlieren die lokalen Akteure ihre Steuerungskompetenz nicht nur im Feld der Arbeitsmarktpolitik, sondern weit darüber hinaus. Die wohlfahrtsverbandlich organisierten Träger erscheinen in dieser Perspektive ausschließlich als Anbieter und nicht als Mitgestalter, was zu einer Veränderung ihrer spezifischen Doppelrolle als Anwälte und als Anbieter führen wird. 

· Gleichzeitig ändern sich auch die Modi der Wohlfahrtsproduktion, indem das Verhältnis der Interventionsformen zueinander neu definiert wird. Zentralität kommt zukünftig der pädagogischen Interventionsform zu, die eng verkoppelt wird mit der Bereitstellung von Diensten und Angeboten (Schuldnerberatung, Kinderbetreuung – ökologische Interventionsform). Die entscheidende Reduktion, die auch auf die ökologische Interventionsform ausstrahlt, betrifft die Inhalte pädagogischer Intervention: „Aktivierung“ zielt nur auf Beschäftigung, der Erfolg der Pädagogik besteht in der Herstellung von „Beschäftigungsfähigkeit“.

Materielle Hilfe (ökonomische Interventionsform) wird massiv abgewertet und in den Dienst pädagogischer Intervention gestellt: Nur wer sich wohl verhält und den Vorgaben des „Persönlichen Ansprechpartners“ folgt, d.h. eine Eingliederungsvereinbarung abschließt, brav zur Arbeit oder an die Ausbildungs- und Praktikumsstelle geht, die Schuldner- oder Suchtberatung aufsucht, erhält ungekürztes Arbeitslosengeld II. Rechtliche Interventionsformen wie die Einräumung von Rechtsansprüchen oder Abwehrrechten spielen demgegenüber fast keine Rolle mehr. Alle Dienstleistungen werden auf Ermessensbasis gewährt, bislang gibt es nicht die mindesten Anzeichen dafür, dass Qualitätsstandards definiert werden, um vom Gesetzgeber her zumindest ein Standardangebot festzulegen. Fehlen gleichzeitig ausreichende Verfahrensrechte, dann steht der Willkür Tür und Tor offen. Welcher Verwaltungsrichter wird sich – wenn Qualitätsstandards fehlen – mit der Frage auseinandersetzen, ob ein bestimmtes Dienstleistungsangebot im Einzelfall angemessen war oder nicht? Kann aber der Hilfeempfänger im Gegenzug gezwungen werden, sich auf alles einzulassen, nicht nur jedes Arbeitsangebot anzunehmen, sondern sich auch jeder ihm zugemuteten Beratung zu unterziehen? 

Ein abschreckendes Beispiel bieten die USA, wo vielerorts eine durch Rechtsansprüche gesicherte, in der Höhe eindeutig bestimmbare standardisierte materielle Hilfe (rechtliche und ökonomische Intervention) durch sogenannte „Diversions“-Programme substituiert wird, deren Inhalt (z.B. Beratung, Unterstützung bei der Job-Suche) und Umfang ausschließlich vom Personal, z.B. den zuständigen Case Managern, bestimmt wird (vgl. Peck 2001). Pädagogische Intervention tritt an die Stelle ökonomischer und rechtlicher Intervention; damit gehen aber alle Kontrollmechanismen verloren, die mit diesen beiden Interventionsformen gesetzt waren, z.B. die Überprüfbarkeit von Verwaltungsentscheidungen. 

Werden keine funktionalen Äquivalente gefunden, z.B. einklagbare Qualitätsstandards, so ist eine „Entmündigung durch Experten“ (Illich), ja sogar – denkt man an die strengen „Bekleidungsvorschriften“ in Riverside, die an mittelalterliche Kleiderordnungen erinnern, eine „Re-feudalisierung“ der Berater-Klient-Beziehung im Bereich sozialer Dienstleistungen zu befürchten. Der Case Manager bestimmt dann – mit erheblicher Sanktionsmacht ausgestattet – fast alleine über den zukünftigen Lebensweg von Klienten. Im schlimmsten Fall kommt Case Management zum Einsatz, ohne jede berufliche Perspektive zu bieten, und degeneriert zur erzwungenen Pflichtübung für die Klienten. Diese sind dann gehalten, wie Robert Castel in seiner Kritik an analogen Praktiken in Frankreich feststellt, ihr Leben mit all seinen Fehlschlägen und Unzulänglichkeiten zu präsentieren, damit dann dieses armselige Material unter die Lupe genommen und eine fiktive Rehabilitierungsperspektive entworfen werden kann. Er kommt zu dem Fazit: „Ohne die Vermittlung kollektiver Rechtsansprüche laufen die Individualisierung  der Unterstützung und die auf gegenseitiger Bekanntschaft basierende, den lokalen Instanzen übertragene Entscheidungsmacht stets Gefahr, die alte Logik der Philanthropie zu übernehmen: Erweise Dich gehorsam. Und Du wirst unterstützt.“ (Castel 2000, S. 410)

Viel wird vom sozialpädagogischen Können der Case Manager abhängen, sollen sich an dieser Stelle nicht Inklusions-Konzepte in eine Exklusionspraxis verkehren. Paternalistische Konzepte, wie sie vor allem in den USA entwickelt wurden, erscheinen angesichts der Lebensrealität von Jugendlichen eher kontraproduktiv. Dies zeigen auch Evaluationsberichte zu den amerikanischen Programmen. So sammeln sich in der Gruppe derer, die auf Grund von Sanktionen ohne materielle Leistung blieben, mehrheitlich Personen mit Suchtproblemen, psychisch Kranke, Analphabeten und Angehörige ethnischer Minderheiten (Burt 2002). 

Die geplante Verschmelzung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe beeinflusst den Prozess der Wohlfahrtsproduktion an entscheidenden Stellen, was hier wieder in Bezug zu unserem Feld diskutiert werden soll. 

Nach den Überlegungen der „Hartz-Kommission“ sollen „schwer integrierbare Jugendliche“ eine „intensive Betreuung durch das enge Zusammenwirken von schul-, bildungs-, arbeitsmarkt- und jugendpolitischen Trägern im Job Center“ erhalten (Kommission, S.105). Das Betreuungsangebot soll u.a. durch die Berufsberatung gewährleistet werden. In der Zusammenarbeit mit Trägern sollen rasch einsetzende und intensive wie umfassende Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Die Förderung der jungen Menschen soll kooperativ und mit einem (auf lokaler und regionaler Ebene) abgestimmten Ressourceneinsatz erfolgen und gezielte, individualisierte und flexible Hilfen anbieten. Damit werden diese „benachteiligten“ oder „schwer vermittelbaren Jugendlichen“ in das Betreuungskonzept der Job Center einbezogen, was bedeutet, dass die Regularien der Aktivierung und die Ziele und Methoden des Fallmanagement zur Anwendung kommen. Dies beinhaltet auch die strategische Ausrichtung an der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, die das zentrale Erfolgskriterium der Arbeit der Job Center darstellt (vgl. Kommission, S.20).

Auch wenn vieles noch unklar ist, können dennoch die erwartbaren Konsequenzen der geplanten Reformen für die Modi der „Wohlfahrtsproduktion“ extrapoliert werden.
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� Deren empirische Triftigkeit bislang nicht belegt werden konnte. Dass sich Sozialhilfeempfänger im Gegenteil bemühen, auch durch Annahme schlecht bezahlter Jobs ihre Situation zu verbessern und „unabhängig“ zu werden, zeigen einige empirische Untersuchungen (vgl. Walker 2001, Gebauer/Petschauer/Vobruba 2002)





